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■ Warum im „Smoking“?
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(Quelle: Persönliche Erfahrung)

Fuhrparkmanagement
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Leasing + Fuhrparkmanagement

Wissen aus 32 Jahren Praxis

Wozu? 

Damit Sie sich manche dieser 

Erfahrungen ersparen, . . .

Andreas Kral, 18.01.2018
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Fehler auf Preisliste?
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Themen:

■ Kauf und Eigenverwaltung oder doch Leasing und externes 
Fuhrparkmanagement?

■ Sinnvolles Outsourcing – was ist zu beachten?

■ Einschränkungen durch bzw. Besonderheiten des Leasings? 

■ Wozu Operating Leasing?

■ Welche Fuhrparkmanagementvarianten kommen in Frage?

■ Worauf ist bei  Fuhrparkmanagement - Verträgen zu achten?

■ Aussagekräftiges Reporting

■ Sinnvolle Schadenabwicklung

■ Wozu eine Car Policy? 
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Marktentwicklung - Daten laut Leasingverband

(Quelle: Leasingverband)
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Entwicklung des Leasing (für Fuhrparks)

■ Ca. 1960-1970

■ Finanzierung

■ Wartung

■ Ca. 1970-1980

■ Administration/Services

■ Roadside Assistance

■ Versicherung

■ Schadenmanagement

■ Treibstoff

■ Ca. 1980-1990

■ Reporting

■ Keine Einschränkung von Marken/Modellen ( auch captives) 

■ Abkehr von den reinen Anschaffungskosten

■ Consulting

■ Ca. 1990 – 2000

■ Outsorcing Fleet Manager

■ Ein Ansprechpartner /z.B. fleet logistics)

■ Reporting auch zum Lemker

■ Pricing auf Erfahrungswerten des Kunden ( Start mit Versicherung) 

(Quelle: Marktsituation NL, Ausbildung ARVAL)
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Dienstleistungsmodule

FUHRPARKMANAGEMENT

Fahrzeugbeschaffung

Fahrzeugbereitstellung

Fuhrparkfinanzierung

Fixkostenabrechnung

Abwicklung der variablen Kosten

Reparaturabwicklung

RechnungsprüfungPannendienst / Mietwagen

Versicherungsmanagement

Schadensabwicklungsmanagement

Kostenübersichten

Auswertung & Analysen

Fahrzeugverwertung

Totalauslagerung oder Teilauslagerungen?

(Quelle: übliches Produktportfolio etablierter FPM-Anbieter)
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Was kann ausgelagert werden?

■ Administration

■ Know-How

■ Reporting

■ Risiko

(Quelle: Kalkulation Andreas Kral)
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Make oder Buy?

■ Was kostet ein/e MitarbeiterIn der Firma?

■ Wie viele Tage ist ein/e MitarbeiterIn produktiv?

■ Welche Erfahrungen der Firma liegen vor? Z.B.: Fluktuation, 

Fahrleistungen,...

■ Wie viele Fahrzeuge kann er/sie verwalten (national/international)?

■ Wie erfahren ist der/die MitarbeiterIn und wie ist der interne Status?

■ Gibt es eine/n „kompetenten“StellvertreterIn?

■ Wie „ungewöhnlich“ ist mein Fuhrpark? z.B. Geldtransporter, Kühl-

Aufbauten

■ Untervermietung nötig/rechtl. zulässig? Mietwagenfuhrpark,..

(Quelle: A.Kral)
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Aufgaben des Lieferhändlers/FPM-Anbieters

(Quelle: Andreas Kral)
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Änderung CO2, Sachbezug und Kosten

■ Höhere Zollgröße bewirkt:

■ 3 Gramm mehr CO2

■ 127 g bei 18/19 Zoll statt 124 g

■ 2% statt 1,5%Sachbezug

■ Höhere Reifenkosten

■ tw. auch höhere Lagerkosten 

■ z.B. PIA Betriebe

11

(Quelle: Porsche Austria: Preisstand 16.1.2018)
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Kostenaufteilung

Bsp. Passat TDI 60 Monate 150.000 km

Wertminderung

33%

Treibstoff

16%

Wartung

11%

Kasko

8%

Haftpflicht

6%

motorbez. Steuer

4%

Nebenkosten

2%

Verw altung

2%

Reifen

4%

Vignette, Anmeld.

1%
Vergebührung

1%

Insassenunfall

0%

Zinsen

12%

(Quelle: Kalkulation Andreas Kral bei ARVAL)
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NOVA Änderungen nach Bestellung

■ Änderung Volvo Preislisten März und Oktober 2017

■ Volvo „schluckt“ die steuerliche Mehrbelastung z.B. Preise für Momentum

13

(Quelle: Volvo Preislisten Österreich, Preise gelten für 

Reifen mit Label A)
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Wie errechnet sich die Leasingrate?

■ Vereinfacht: vom durchschnittlich gebundenen Kapital

■ (Kaufpreis + Restwert)/2 

■ häufiger Fehler – Zinsen von Wertminderung ist FALSCH

■ Z.B Kaufpreis = 21.000; Restwert 7.000,-

LZ 48 Monate, 5% Zinsen

■ 14.000 davon 5% = 700 pro Jahr Zinsen/12 = 58,33

■ Rate enthält Wertminderung + Zinsen

■ Wertminderung: 21.000 – 7.000 =  14.000/48 = 291,67

■ Wertminderung + Zinsen ergibt Rate = 349,93

■ Finanzmathematischer Berechnung: 350,12

■ Vorschüssig oder nachschüssig?

■ Nachschüssige Berechnung – umgerechnet um 0,12% 351,58

(Quelle: Andreas Kral)



© Andreas Kral

Zinsberechnung Kredit/Leasing
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28.000,-- 9.800,-- 32.000,-- 10.500,--

(Quelle: Kalkulation Andreas Kral)
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Vorzeitige Vertragsbeendigung

unterschiedliche Abzinsungen
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(Quelle: Kalkulation Andreas Kral)
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Steuervorteil bei Totalschaden/Diebstahl

Die Umsatzsteuerrichtlinien 2000 werden wie folgt geändert:

Vorzeitige Auflösung eines Leasingvertrages Rz 18a:

Wird der Leasingvertrag aufgrund der Vertragsbestimmungen durch den 

Leasinggeber infolge Konkurses des Leasingnehmers einseitig vorzeitig 

aufgelöst, so sind die vom Leasingnehmer für den verbleibenden Zeitraum der 

ursprünglichen Vertragsdauer noch zu leistenden Zahlungen echter 

Schadenersatz (VwGH vom 12.11.1990, Zl. 88/15/0081). 

Das Gleiche gilt bei Vertragsauflösungen infolge Totalschadens oder Diebstahls 

des Leasinggegenstandes.

(Quelle: BMF)

Praxistipp: Bei nicht durchgeführten Unfallinstandsetzungen vor Rückgabe der 

nicht vorsteuerabzugsberechtigten Fzgen. fällt keine MwSt. an – weil kein 

Leistungsaustausch - Schadenersatz für Leasinggeber
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Vertragsgebühr 1

(Quelle: Gebührengesetz - Verband Österreichischer 

Leasing-Gesellschaften März 2003)

10% der Leasingrate für Kasko,

6% der Leasingrate für Haftpflicht
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8 Jahre AfA bei PKW
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(Quelle: BMF)
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Aktivpostenbildung bei Teilamortisationsverträgen
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12         24         36              

Restwert

11.200,--
(35 % bei 120.000 km)

8.800,--

20.000,-- fiktiver Buchwert

nach 36 Monaten

32.000,--

Differenz ist gewinnerhöhend

zu aktivieren = „Aktivpostenbildung“

pro Jahr EUR 2.033,--

(Quelle: Grafik A.Kral)
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Aktivposten

Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr

Typ
Kauf-
preis

Rest-
wert

Vertrags-
beginn

Vertrags-
ende

Lauf-
zeit

Vorschreibung 
in Monaten

Tilgungs-
anteil Afa-%

Jahres-
Afa

Aktiv-
posten

VW Passat 22.514 8.156 01.03.00 29.02.04 48 10 2.991 12,5 2.814 177
Opel Vectra 18.570 6.444 01.02.00 31.01.03 36 11 3.705 12,5 2.321 1.384
Ford Mondeo 19.513 9.538 01.08.00 31.07.04 48 5 1.039 6,25 1.220 -181
Ford Mondeo 20.234 7.540 01.10.00 31.09.04 48 3 ? ? ? ?
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Operating Leasing 

Novelle zum „Leasingerlass“ stellt klar:

„Operating Leasing ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gebrauchsüberlassung 

gegenüber der Finanzierung in den Vordergrund tritt.

Als Operating Leasing ist in diesem Zusammenhang ein Leasingvertrag 

(Mietvertrag) zu verstehen, bei dem

■ ein Restwert weder vereinbart, noch dem Leasingnehmer bekannt ist

■ kein Andienungsrecht des Leasinggebers besteht

■ eine allfällige Kaufoption nur zum Marktpreis ausgeübt werden kann bzw. 

der Leasingnehmer nicht damit rechnen kann, das geleaste Fahrzeug 

unter dem Marktpreis erwerben zu können

■ der Leasinggeber die wirtschaftliche Chance und das wirtschaftliche Risiko 

der Verwertung trägt.

Erfüllt ein Leasingvertrag (Mietvertrag) diese Voraussetzungen, 

ist kein Aktivposten zu bilden.“

(Quelle: BMF Leasingerlass https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e2s1)

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e2s1
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Höhere Abschreibung mittels Operating Leasing
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(Quelle: Grafik A.Kral / BMF)
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Operating Leasing – was gefährdet diese Leasingform?

■ Restwert (in % oder in absoluten Beträgen) ist dem Leasingnehmer bekannt

■ Leasingnehmer kann damit rechnen Fahrzeug unter Marktwert ankaufen zu  

können

■ Fahrzeug wird an Leasingnehmer unter Marktwert verkauft

■ Aufgrund einer „hohen“ Leasingrate und unter Berücksichtigung von 

marktüblichen Zinsen muss man annehmen, dass mit einem weit unter dem 

voraussichtlichen Marktwert liegenden Restwert gerechnet worden ist. (Daher 

Vermutung, dass es bezüglich Ankauf eine Vereinbarung z.B. Side-Letter) gibt

■ Jegliche Werbung die suggeriert, dass Leasingnehmer sich damit

„unzulässige“ Steuervorteile verschaffen kann.

Achtung!

Missbrauch steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten kann strafrechtliche Folgen 

haben, auch für den der dazu animiert oder Unterstützung gibt (Beihilfe)

(Quelle: Leasingverband)



© Andreas Kral

25

Vertragsgebühr 1

(Quelle: Gebührengesetz - Verband Österreichischer 

Leasing-Gesellschaften März 2003)

10% der Leasingrate für Kasko,

6% der Leasingrate für Haftpflicht
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Kann sich das Leasingentgelt erhöhen/senken?

■ Vor Vertragsbeginn

■ Steuern ändern sich – z.B. CO2 / NOVA

■ Entfall Preisstützungen Hersteller (Befristet mit Zulassung z.B. bis Jahresende)

■ SWAP bzw. Refinanzierung steigt

■ Anschaffungskosten ändern sich wegen Preiserhöhung des Fahrzeuges 

(Importeurseitig)

■ Anschaffungskosten ändern sich wegen zusätzlicher Ausstattung

■ Einbauten wie Standheizung, Folierungen, Ladesicherung;

■ Nach Vertragsbeginn

■ Ja, wenn variable Zinsen 

■ Ja wenn Einbauten (Anhängekupplung nachträglich)

■ Nein, wenn fixe Zinsen außer

■ Fahrleistung ändert sich – Leasingrate ändert sich bei Anpassung 

■ Rückwirkend (Auswirkung auf gergangene Perioden)

■ ab Stichtag (Auswirkung auf künftige Perioden)

(Quelle: gelebte Praxis, AGB div. Anbieter)
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Vertragsbeginn / Stornierung/ Aktivierung

■ Grundsätzlich: Datum der erstmaligen Zulassung bei Neufahrzeugen

■ Datum der Übernahmebestätigung des Kunden oft 1-2 Tage später

■ Ausnahmen – wenn Händler ausliefern möchte aber Kunde nicht übernimmt

■ Datum der formalen Übergabe (z.B. bei Aufbauten, Lackierungen)

■ Kunde ist mit dem Leasingantrag z.B.12 Wochen gebunden – weshalb so lange? 

■ Lieferfristen betragen meist 10-12 Wochen

■ Vertrag kommt mit schriftl. Annahme oder mit schlüssiger Übergabe zu Stande

■ Wird Vertrag sofort nach Erhalt des Antrages iangenommen ist sofort Vertragsgebühr fällig

■ Diese braucht Kunde nicht bei Bestellung sondern erst bei Lieferung zu bezahlen

■ Leasingfirma will „aktivieren“ und was bedeutet das? 

■ Möglichst bald nach Auslieferung, weil Fahrzeug sonst nicht in Systemen erkannt werden kann

■ Keine Mietvorschreibung erfolgen kann 

■ Abwicklung von Unfallschäden schwer möglich ist (Kennzeichen ist nicht bekannt)

■ Mit „Aktivierung“ kommt das Fahrzeug in das Anlagevermögen und kann nicht geändert werden

■ Benötigt wird dazu

■ Korrekte Rechnung vom Lieferanten + etwaigem Zubehör

■ Übernahmebestätigung unterfertigt ( risiko – wenn Fzg. NICHT geprüft wird VOR Anmeldung)

■ Typenschein oder COC Papier

(Quelle: Praxiserfahrung bei div. Leasingfirmen)
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Annahmebestätigung 

(Quelle: Porschebank)

Keine 

Kapitaltilgung



© Andreas Kral 29

Mitarbeitermotivation durch Aufzahlung

bei Übernahme Preisdifferenz durch Nutzer

Restwert

An- 

schaffungs- 

wert
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Leasingrate
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455,--

Benchmark Wunschmodell

28.000,-- 9.800,-- 32.000,-- 10.500,--

(Quelle: Kalkulation Andreas Kral)
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Restwert- (un)wirksame Ausstattung

(Quelle: ARVAL)

Unwichtig 

für Verkauf

Wichtig 

für Verkauf
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Benchmark Passat - Aufzahlung mtl. A6

363,14

148,89

126,57

68,90

58,08

48,39

39,60

8,99

4,32

2,36

12,00
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27,60

30,25

40,03

54,61

77,40

89,37

119,53

243,07

2,36

6,27

8,99
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83,40

Wertminderung

Treibstoff

Zinsen

Wartung

Kasko

Haftpflicht

motorbez. Steuer

Reifen

Verwaltung

Nebenkosten

Vignette, Anmeldung

Vergebührung

Insaßenunfall

Passat TDI Audi A6 TDI

mtl. Gesamtkosten

Passat: 74 kW       726 Euro

A6:      120 kW       983 Euro

(Quelle: Kalkulation Andreas Kral)
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Restwertverlauf laut Eurotax - nicht praxisnah 

Renault Kangoo Express 1,9 D 47KW

35,97
31,11

40,11

48,47

100

29,06

100

34,02
38,43

47,01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2.Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.Jahr

15.000 p.a. 30.000 p.a.

(Quelle: Eurotax)
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Restwerte Eurotax Prognosetool

(Quelle: Eurotax)

Marktgängigkeit kann 

vom Benutzer 

festgelegt werden
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Zielsetzung für Anpassungen

■ Vertragsoptimierung für Leasinggeber bzw. – nehmer

■ Vermeidung von Neuabschlüssen (Verwaltungsreduktion)

■ Keine Nachzahlungen bei Mehrkilometern (Budget/Zinsen) am Ende

■ Steuerung der Rückläufer – keine/viele Verkäufe in Nov/Dez

■ Steuerung Rückläufer – Markteintritt Folgefahrzeug 

■ Reduktion des Restwertes – geringeres Verwertungsrisiko

■ Erhöhung Wartungskosten – höheres Wartungsrisiko

■ Geringeres Ausfallsrisiko

■ Eingehen auf Kundenbedürfnis – höhere Kundenbindung



© Andreas Kral

Absicherung durch Matrix

35

(Quelle: ALD/H.Heise)
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Aussagekräftiges Reporting

36

(Quelle: ARVAL Stand 2012/2013)
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Praxistipp: 

Auswertungen so 

gestalten lassen 

damit diese auf 1 

Blick zeigen, wo es 

„Auffälligkeiten“ 

gibt – die für SIE 

(KPI‘s) relevant 

sind,...

(Quelle: ARVAL Stand 2012/2013)

Reporting
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Abwertung durch 2. Besitz

Praxistipp: 

Regionale Zulassung sinnvoll!

Bei geleasten Vorführwagen 

kann Gewährleistung 

ausgeschlossen werden

(Quelle: Sachverständiger Steinberger)
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Unterschied – offene/geschlossene Kalkulation

■ Was kann offen angeboten werden?

■ Restwert

■ Wartung/Service

■ Reifen

■ Treibstoffmanagement 

■ Was verstehen wir unter Pooling Verträgen ?

■ Was ist sogenanntes „Milage Pooling?

■ Was verstehen wir unter profit sharing?

■ Was bringt das für Vor – bzw. Nachteile?

(Quelle: Kalkulation Andreas Kral)
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Buchwertdeckung

■ Kaskodeckung sollte nicht nur Zeitwert 

umfassen

■ Mehrausstattungen / Zubehör angeben !!

■ Aushaftender Buchwert der Leasingfirma ist 

meist höher

■ Gerade in der ersten Hälfte der 

Vertragsdauer können sonst hohe Differenzen 

entstehen

■ Bei Tilgung unter Zeitwert will Kunde keinen 

Nachteil bei Totalschaden / Diebstahl

■ Deckungsumfang somit grundsätzlich 

Buchwert, aber mindestens Marktwert

■ ACHTUNG: Buchwert bei Operatingleasing

schwer nachvollziehbar!!! Auch für Versicherer

(Quelle: Grafik Porsche Versicherung AG Sales Folder)
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Mehr-Minderkilometer bei Rückgabe

41
(Quelle: ALB Porschebank aktuelle Fassung)

Praxistipp: Eventuelle neue Mehr/Minder-KM bei Vertragsanpassungen

Hier kann Leasinggeber keine Änderungen der KM-Sätze vornehmen

Unlimitierte Minderkilometer

FAIR UND NACHVOLLZIEHBAR !
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Mehr-Minderkilometer bei Rückgabe

42

(Quelle: Raiffeisenleasing, AGB aktuelle Fassung)

Praxistipp: Achtung Unterschied KM-Freibetrag und KM-Freigrenze 

bei Mehrkilometern

z.B. werden bei 3.000 Mehrkilometer 500 oder 3.000 berechnet?

FÜHRT ZU HÖHEREN KOSTEN!
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Mehr-Minderkilometer bei Rückgabe

43

(Quelle: AGB Leaseplan aktuellle Fassung)
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Reporting Kontrolle Fahrleistung

(Quelle: Sixt Leasing)
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Gewährleistung 1

Nationale Umsetzung, entsprechend der Forderung der EU-RL 1999/44/EG 

(eine Verbraucherschutzrichtlinie), die eine gewisse Mindestharmonisierung 

der rechtl. Bestimmungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Gewährleistung 

und Garantie herstellen und damit ein hohes Verbraucherschutzniveau 

innerhalb der EU gewährleisten soll) erfolgte u.a. mit den Eckpunkten:

■ Einsatz seit 1.1.2002

■ Gewährleistung für neue Produkte (Neuwagen) 2 Jahre

Gegenüber Verbrauchern können die Gewährleistungsfristen nicht

verkürzt werden

■ Ausnahme für sehr junge Gebrauchtfahrzeuge (bis 12 Monate) 2 Jahre

Kraftfahrzeuge gelten jedoch erst nach einem Jahr nach Zulassung als 

gebraucht.

■ Gewährleistung für gebrauchte Produkte (Gebrauchtwagen) 1 Jahr

(Quelle: Gew-RÄG)



© Andreas Kral 46

Gewährleistung 2

■ Beweislastumkehr generell 6 Monate (ab Verkaufsdatum)

Gewährleistung nur dann, wenn das Fahrzeug schon bei Übergabe 

mangelhaft ist. Sofern sich der Mangel innerhalb der ersten 6 Monate ab 

Übergabe zeigt, wird nach neuer Rechtslage vermutet, dass dieser 

Mangel schon im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war. 

Die Vermutung tritt jedoch nicht ein, wenn dies mit der Art der Sache 

oder der Art des Mangels (sichtbare Unfallspuren, typische 

Verschleißerscheinungen durch Gebrauch) nicht vereinbar ist. 

Beispielsweise durch Testbericht oder Sachverständigengutachten 

dokumentierte Schäden/Mängel erleichtern die Beweisführung des 

Verkäufers.

Einer umfassenden GW-Zustandsdokumentation – ÖNorm V 5080 

kommt daher erhöhte Bedeutung zu

Probleme:  z.B. Klimaanlage ist nach 3 Monaten defekt oder 

Getriebe/Motorschaden

(Quelle: Gew-RÄG)
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Gewährleistung 3

■ Gewährleistungsbehelfe

■ Verbesserung (bzw. Austausch)

■ Preisminderung oder 

■ Wandlung

Der Übernehmer hat nicht mehr die feie Wahl, sondern muss dem 

Übergeber die Chance zur Verbesserung oder Austausch geben.

(Quelle: Gew-Räg)

■ Leasingnehmer nennt Lenker als Käufer

■ Wenn Dienstgeber Dienstnehmer „Gefallen“ machen will, kauft Dienstgeber = 
Leasingnehmer Fahrzeug selbst und verkauft es seiner/seinem Angestellten weiter

■ Es kommt kaum zu Gewährleistungsproblemen, weil sich DG und DN das direkt 
ausmachen aber Risiko besteht dennoch. 

■ Lösungsmöglichkeit wie folgt: Verkauf Lenker B verkauft am gleichen Tag an C (C2C)

■ Der LN hat KEINEN Anspruch, das Fahrzeug zu erwerben.
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Full Service

■ Wartung- und Verschleißreparatur

■ Reifenservice 
■ Reifenersatz (gesetzl. Mindestprofiltiefe) 

■ Felgen (Stahlfelgen)

■ Wechsel- Wuchten 

■ Montieren 

■ Einlagerung

■ Versicherung 

■ Tankkartenmanagement

■ Schadensmanagement

■ Strafzettelmanagement

■ Mobilitätsgarantien Hersteller oder  z.B. Road - Assistance bei
Leaseplan

■ Interimsfahrzeuge

■ Organisation bzw. Abwicklung 
■ von Einbau Freisprecheinrichtungen, 

■ Beschriftungen 

■ Ein- Ausbau von Ladeneinrichtungen;
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Macht Full- Service Sinn?

 Eigene Werkstätten nehmen rapide ab:
■ Werkzeuge etc. zu teuer sind 

■ Festlegen auf nur eine Marke

 Weiters:
■ Personalressourcen mit Schwerpunkt Kfz

■ Geeignetes EDV- System zur Rechnungsprüfung

■ Aufwand mit Rechnungsbuchung

■ Archivierung 

■ Kosten für Urgenzen, Buchungen etc.

■ Welche Abrechnungsform? 

■ Offene oder geschlossene Variante? 

Praxistipp: Wenn beide Beteiligten eine „Win-Win“ Situation anstreben, macht „offenes 

System“ bzw. „Wartung abrechenbar“ Sinn, da der Kunde eher Lenker „disziplinieren“ kann. 

Stichproben bei einzelnen Rechnungen kann Controller/Kunde jederzeit fordern.

Wenn ausschließlich ein Preis/Leistungsvergleich erfolgt – keine „Fahrerdisziplinierung“ 

erfolgt, macht die Vereinbarung „geschlossenes System“ bzw. Wartung und „Reifen Fix“ 

Sinn.

(Quelle:  Andreas Kral)
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Preisunterschied Sommerreifen 2006

205/55/R16V

164,50

196,00

143,00 144,50

135,00 133,50

105,50
112,00 114,50 112,00

134,00

123,38 121,52

107,25

96,82

81,00 80,10 78,07 76,16

68,70 67,20
62,98

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

Mic he lin P ilot

Prima c y ZP

Contine nta l

Pre mium

Conta c t 

P ire lli P6 0 0 0 Bridge stone

Pote nza  RE

0 3 0

Dunlop SP

3 0 0 0 A

Goodye a r

Hydra grip

Kle be r

Dyna xe r HP2

Vre de ste in

Sportra c  2

Fulda  Ca ra t

Progre sso

Se mpe rit

Dire c tion-

Sport

Kumho 7 12

Ec sta  Supra

Listenpreis

Endpreis

(Quelle: PointS)
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Full Service - Treibstoffabwicklung 

Kraftstoff wird nur „offen“ angeboten, entweder als:

■ Verrechnung des Ist-Aufwandes im Folgemonat
■ die wesentlich einfachere Form; In der Praxis häufig bei Unternehmen, die nicht auf gleich hohe 

Monatsraten bestehen;

■ kaum Kontrollaufwand,

■ keine Vorfinanzierung für den Kunden,

■ Ausreißer fallen sofort auf

oder

■ Pauschale 
■ wird analog KM-Leistung, Verbrauch und Treibstoffkosten ermittelt, periodisch angepasst bzw. zu 

Vertragsende (auch z.B. jährlich) abgerechnet; 

■ Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungen sind auf beiden Seiten zu bilden; 

■ Führt in der Praxis oft zu entsprechendem Anpassungsaufwand

■ Vorfinanzierung für den Kunden

■ Kein mtl. Kontrollaufwand bei Kunden

■ Vorteile auch abhängig von IT Lösung des Leasinggebers  

■ Kontrollaufwand ( Probleme bei Mwst- abzugsfähigen Fahrzeugen bzw. Auslandstankungen – wird
tw. nicht angeboten bzw. wird Kunde über Risiko informiert

(Quelle: Andreas Kral)
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Derartige Schäden sind nicht „normal“ 

z.B.: Dellen, Kratzer, Rost, Brandlöcher in 

Sitzen, … und führen zu einem 

geringeren Kaufpreis!

Für diese Schäden wird in der Fahrzeug-

bewertung die Höhe der Reparaturkalkulation 

dargestellt und die Summe mit den genannten 

anteiligen % berechnet. 

Minderwertberechnung LeasePlan

Beispiel:

Bei EUR 900,-- Reparaturkosten, älter als 24 

Monate und 120.000 – 150.000 km 

Minderwert 30% = EUR 270,--

(Quelle: LeasePlan)
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ALD Minderwertgutachten

(Quelle: 

SV- Büro Ing. Schulz)
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Aktuelle Stundensätze in Österreich

17.05

.2017

(Quelle: Kfz-SV-Union Stand: 2017)
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Fahrzeugrückgabe

55(Quelle: SV / Kalkulation ARVAL 11/2017)
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17.05

.2017

Unfall-Reparaturkosten – AZ Anteil steigt !

(Quelle: Versicherungs-

verband Österreich Stand 03/2015)

Verhältnis 2014

AZ : Material

60,0% : 40,0%

Stundensatz + 4,22%

Verhältnis 2006

AZ : Material

55,5% : 44,5%
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Schadenhöhe

(Quelle: Eurotaxinfo)
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Preisunterschied Wien – Bratislava 09/2014

17.05

.2017

EUR 3.452,62

EUR 6.600,--

Kostenvoranschlag 

freie Werkstätte in Wien

(Quelle: Porsche Bratislava, A6 von  Marko Milodanovic – keine Kasko)

Preisunterschied:

immerhin  - 47,7 % 
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Schadenmeldung Frist

(Quelle: Generali Versicherung AG)

Praxistipp:

Zeitnahe Schadenmeldung 

einfordern. Versicherer sonst 

leistungsfrei!
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Damage History Abfrage GDH

17.05

.2017

(Quelle: SV R.Fohler)
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Minderwert durch Vorschaden

■ Ist ein Fahrzeug mit Vorschaden beim Verkauf weniger wert?

■ Wem steht die Wertminderung zu?
■ Bei Kauf?

■ Bei Leasing?

■ Welche Leasingvariante  bzw. Ankauf zum Restwert / Zeitwert möglich?

■ Ist es dabei erheblich ob es ein eigen- oder ein fremdverschuldeter Schaden ist?

■ Gibt es Wertminderung für LKW?

■ Wer bezahlt die Wertminderung ?
■ Bei Eigenverschulden ?

■ Bei Fremdverschulden ?

■ Gibt es Ausnahmen ?

■ Welche Arten der Berechnung von „Minderwerten“ gibt es ?
■ Formel lt. Versicherungsverband

■ Formel lt. Sacher-Wielke (wird kaum mehr angewendet)

■ Salzburger Formel (oft höhere Beträge als nach Verbandsmethode - realitätsnäher)

(Quelle: Dr. Pfeffer, SV Büro Steinberger, SV Dr. Pfeffer 

Salzburger Formel, Vers. Verband)
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Wertminderung auch für LKW

Entscheidung OGH 3. 7. 1980, 8 Ob 100/80

(Quelle: RDB Rechtsdatenbank))
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Berechnung lt. Verband

(Quelle: SV-Büro Steinberger)

Wertminderung lt. Verbandsmethode
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Berechnung nach Sacher - Wielke

(Quelle: SV-Büro Steinberger)

Wertminderung lt. S&W  fast doppelt so hoch!
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Car Policy 1

(Quelle: Draft für Kunden)
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Car Policy 2

(Quelle: Draft für Kunden)
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Halterpflichten - Führerscheinkontrolle

 Fahrzeughalter müssen sich regelmäßig davon überzeugen, dass die Dienstwagennutzer 

einen gültigen Führerschein besitzen

 Umsetzung ist schwierig, aber wichtig, um Haftungen zu vermeiden

 Insbesondere problematisch, wenn Unfälle entstehen bei Lenker mit Führerscheinentzug 

haftet Dienstgeber

 Schriftliche Vereinbarungen absolut sinnvoll beispielsweise in der CAR-Policy

und/oder Zusatz zum Dienstvertrag

 Es existieren keine klaren Vorgaben wie oft der Führerschein herzuzeigen ist – 2 mal pro

Jahr scheint ausreichend, außer in gefährdeten Branchen wie Fahrern von 

Brauereien etc.

 Einmaliges Vorzeigen bei Eintritt reicht nicht aus

 Gesetzgeber erwartet Stichproben, wobei diese Prüfung eine wichtige Halterpflicht ist

 Als Fuhrparkhalter auch die Personen nicht vergessen, die hierarchisch höher 

gestellt sind

 Papiere müssen im Original vorgelegt werden – gefaxte Kopien reichen nicht aus, da 

nicht feststellbar ist wann diese gemacht wurde
(Quelle: https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103)
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Der Dienstwagen im Arbeitsrecht

68

(Quelle: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/431183_Der-Dienstwagen-im-Arbeitsrecht.html)
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Vielen Dank 

für Ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit!

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zu Verfügung.


